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Anschrift der Anordnungsbehörde 

Gemeinde Gochsheim 
Sachgebiet 2.3 
Am Plan 4-6 
97469 Gochsheim 
 

Datum Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung  
zur Sicherung einer Arbeitsstelle an Straßen (§ 45 StVO) 

Anschrift des Antragstellers 

Telefon 

09721/6444-59 
09721/6444-39 

Telefax 

09721/6444-739 
E-Mail 

ordnungsamt@gochsheim.de 

Ich / Wir beantrage(n) gemäß beigefügtem Verkehrszeichenplan: 
 
 

den Erlass einer Verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehender näher bezeichneten 

Maßnahme mit 

 
(Verkehrsbeschränkung)         (Verkehrssicherung für)  

 
 Fahrbahneinengung  Teilweise Sperrung des Gehweges    Sicherungsmaßnahmen entlang der 

Straße  
 Halbseitige Sperrung des Verkehrs   Gesamtsperrung des Gehweges            Sicherungsmaßnahmen entlang des 

Gehweges 
 Gesamtsperrung des Verkehrs   Sperrung für den Fahrradverkehr   ________________________        

 

  Sperrung für Fahrzeuge über _____ t Gesamtgewicht _____ m Breite ______ m Höhe 

Straße /Ort laut beiliegendem Lageplan (genaue Angaben z.B.: vor Haus-Nr., in Höhe, gegenüber, von-bis) - jeweils nur eine Straße 
angeben  

 

Grund der Sperrung 

Beginn Dauer/Ende - bis zur Beendigung der Bauarbeiten - Ausführungszeit 

Verantwortlicher Bauleiter Telefon (während der Arbeitszeit) Telefon (nach Arbeitsende) 

 

Sondernutzung (Gestattungsvertrag/Nutzungsvertrag Sondernutzungserlaubnis des Trägers der Straßenbaulast) 

 Eine Sondernutzungserlaubnis wurde beim zuständigen Träger der Straßenbaulast beantragt. 

 Sondernutzungserlaubnis-Nr. ____________                                liegt bei 

                 wird nachgereicht 

                 nicht erforderlich 

 Es wird hiermit gleichzeitig beantragt, zu diesem Vorhaben bei dem zuständigen Träger der Straßenbaulast  
     eine Erlaubnis zur Sondernutzung zu erwirken. 
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                                                     Unterschrift Antragsteller (Verantwortlicher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung muss frühzeitig (spätestens zwei Wochen vor Beginn) gestellt werden, 
da vor Erlass der Anordnung in der Regel noch die Polizeiinspektion Schweinfurt als zuständige Polizeidienststelle 
gehört werden muss.  
Die Gemeinde behält sich vor bei verspäteter Beantragung einen Aufschlag zu erheben. 
Mit den Arbeiten darf nicht vor Erteilung der Anordnung begonnen werden.  
 
Es wird hiermit unter Vorlage eines gemäß RSA21-A1.1 geeigneten Nachweises (MVAS-Nachweis) versichert, 
dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren 
Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür 
entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahmen bedingt sind und mit ihnen in 
ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in 
vollem Umfang übernommen. 

Anlagen: 
 

 Detailskizze mit Bemaßung der vorhandenen und benötigten Verkehrsflächen / Lageplan 
 Verkehrszeichenplan   
 Regelplan 
 Nachweis / Zertifikat über RSA-Schulung 
 

 ______________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 


